
Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Kronach.

§ 2 
Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder sind die Stadt Ludwigsstadt, die 
Gemeinden Reichenbach, Steinbach am Wald, der Markt 
Steinwiesen, der Markt Tettau, die Stadt Teuschnitz und 
die Gemeinde Wilhelmsthal.

(2) Andere Gemeinden können dem Zweckverband bei-
treten. Der Beitritt bedarf einer Änderung der Verbands-
satzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss des Rech-
nungsjahres aus dem Zweckverband austreten, wenn die 
Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der satzungsmäßigen Stimmenzahl zustimmt. Der 
Austritt muss mindestens ein Jahr vorher schriftlich er-
klärt werden; er bedarf einer Änderung der Verbandssat-
zung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Das 
Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen (Art. 46 Abs. 2 
KommZG), bleibt unberührt.

§ 3 
Räumlicher Wirkungsbereich

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes 
umfasst folgende Gebiets- bzw. Gemeindeteile der Ver-
bandsmitglieder:

Zweckverband 48
Wasserversorgung
Frankenwaldgruppe

Verbandssatzung 
des 

Zweckverbandes 
Wasserversorgung 

Frankenwaldgruppe

vom 01.02.2019

Die Stadt Ludwigsstadt, der Markt Tettau, die Gemeinden 
Reichenbach, Steinbach a. Wald, der Markt Steinwiesen, 
die Stadt Teuschnitz und die Gemeinde Wilhelmsthal bil-
den gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl S. 761), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. Juli 1998 (GVBl S. 424) 
einen Zweckverband mit folgender

Verbandssatzung

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Rechtsstellung

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband 
Wasserversorgung Frankenwaldgruppe“.
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48 Zweckverband Wasserversorgung 
Frankenwaldgruppe  
Verbandssatzung vom 01.02.2019

49 Zweckverband Wasserversorgung 
Frankenwaldgruppe 
 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

50 Stadt Kronach 
BEKANNTMACHUNG der Stadt Kronach 
Der Stadtrat der Stadt Kronach hat in seiner 
Sitzung vom 08. Juli 2019 folgende Richtlinie 
beschlossen: 
Förderrichtlinie für das kommunale 
Förderprogramm in den innerstädtischen 
Sanierungsgebieten der Stadt Kronach
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Stadt Ludwigsstadt:
 den abgeschlossenen Stadtteil Lauenhain und die 

Einöde Ziegelhütten

Gemeinde Reichenbach:
 den abgeschlossenen Gemeindeteil Reichenbach

Gemeinde Steinbach am Wald:
 die geschlossenen Gemeindeteile Buchbach, Hirsch-

feld und die Einöde Aumühle und die geschlossenen 
Gemeindeteile Kehlbach und Windheim

Markt Steinwiesen:
 die geschlossenen Gemeindeteile Birnbaum, Neufang 

und den Weiler Leitsch

Markt Tettau:
 die geschlossenen Gemeindeteile Langenau und 

Schauberg

Stadt Teuschnitz:
 die geschlossenen Stadtteile Haßlach und Rappolten-

grün

Gemeinde Wilhelmsthal:
 das gesamte Gebiet der Gemeinde Wilhelmsthal, 
 außer: Geschwend und die untere und obere Grüm-

pelmühle 

§ 4 
Aufgaben des Zweckverbandes und der  

Verbandsmitglieder

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine Wasserver-
sorgungsanlage für die in § 2 der Verbandssatzung auf-
geführten Verbandsmitglieder und den in § 3 umschrie-
benen Wirkungsbereich zu errichten, zu betreiben und zu 
unterhalten. Er versorgt im Verbandsgebiet die Endver-
braucher mit Trinkwasser. Außerhalb des Verbandsgebie-
tes ist die Wasserlieferung an Gemeinden und Zweckver-
bände (Wassergäste) nach Beschluss der Verbandsver-
sammlung möglich.

(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinn-
absicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts.

(3) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die 
dem Zweckverband übertragenen Aufgaben zu erfüllen 
und die dazu notwendigen Befugnisse auszuüben, gehen 
auf den Zweckverband über.

(4) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Ver-
bandsmitglieder Satzungen und Verordnungen für das 
übertragene Aufgabengebiet zu erlassen.

(5) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachen in 
ihrem Gebiet die Versorgungsanlagen des Zweckver-
bandes nach dessen Richtlinien. Sie halten die für den 
Feuerschutz eingebauten Anlageteile auf ihre Kosten ge-
brauchsfähig. Der Einbau, die Unterhaltung und Freihal-
tung dieser Anlagenteile (Hydranten und Hinweisschilder) 
gehören nicht zu den Aufgaben des Zweckverbandes.

II. Verfassung und Verwaltung

§ 5 
Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbandes sind
 1. die Verbandsversammlung
 2. der/die Verbandsvorsitzende
 3. der Rechnungsprüfungsausschuss 
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§ 6 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Ver-
bandsvorsitzenden und den übrigen Verbandsräten.

(2) Die Zahl der Verbandsräte, die ein Verbandsmitglied in 
die Verbandsversammlung entsendet, richtet sich nach 
der in seinem Gebiet zu versorgenden Einwohnerzahl, 
wobei bis 1000 Einwohnern die Vertretung durch den 
Verbandsrat kraft Amtes (Bürgermeister) erfolgt. Für die 
Entsendung weiterer Verbandsräte gilt folgende Sitzver-
teilung:

1001 bis 2000 Einwohner 2 weitere Verbandsräte
2001 bis 3000 Einwohner 3 weitere Verbandsräte
3001 bis 4000 Einwohner 4 weitere Verbandsräte
4001 bis 5000 Einwohner 5 weitere Verbandsräte

Bei der Berechnung der weiteren Verbandsräte ist die 
amtliche Einwohnerzahl der Gemeinde- oder Stadtteile 
am 30.06. des Vorjahres zu Grunde zu legen. Die Fest-
setzung der weiteren Verbandsräte ist vor jeder neuen 
Wahlperiode vorzunehmen (§ 13, Abs. 6 f)
Jedes Verbandsmitglied entsendet mindestens einen 
Verbandsrat in die Verbandsversammlung.
Jeder Verbandsrat hat eine Stimme.

(3) Der Geschäftsleiter nimmt ohne Stimmrecht an den 
Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse teil.

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall 
seiner Verhinderung; Verbandsräte können nicht Stellver-
treter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind 
von den Verbandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden 
- ist ein solcher noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehör-
de - schriftlich zu benennen. Beamte und Angestellte des 
Zweckverbandes können nicht Mitglieder der Verbands-
versammlung sein.

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbands-
versammlung angehören, endet das Amt als Verbandsrat 
mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; entspre-
chendes gilt für ihre Stellvertreter. Die anderen Verbands-
räte und ihre Stellvertreter werden durch Beschluss der 
Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und 
zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, 
wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andern-
falls für sechs Jahre. Die Bestellung nach Satz 2 kann 
durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichtigem 
Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein 
Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines Verbands-
mitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der 
Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte 
und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt 
der neuen Verbandsräte weiter aus.

§ 7 
Einberufung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einla-
dung des Verbandsvorsitzenden zusammen. Die Einla-
dung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsge-
genstände angeben und den Verbandsräten spätestens 
eine Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fäl-
len kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vier-
undzwanzig Stunden abkürzen.

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens ein-
mal einzuberufen. Sie muss außerdem einberufen wer-
den, wenn es ein Drittel der Verbandsräte beantragt; im 
Antrag sind die Beratungsgegenstände anzugeben.
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§ 8 
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsge-
genstände der Verbandsversammlung vor. Er leitet die 
Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung.

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde und der Geschäfts-
leiter haben das Recht, an den Sitzungen beratend teil-
zunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die 
Verbandsversammlung kann auch andere Personen hö-
ren.

§ 9 
Beschlüsse und Wahlen in der  

Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und 
die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene Be-
ratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst 
werden, wenn alle Verbandsräte erschienen und mit ei-
ner Beschlussfassung einverstanden sind.

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussun-
fähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der 
Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wo-
chen zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben 
Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist 
in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammen-
arbeit oder diese Verbandssatzung nicht etwas Anderes 
vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsver-
sammlung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat hat 
eine Stimme. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abge-
lehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme enthalten; 
enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so ge-
hört er nicht zu den Abstimmenden.

(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; 
die Vorschriften über die persönliche Beteiligung finden 
keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang 
nicht erreicht, so findet eine Stichwahl unter den beiden 
Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei 
Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 
Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die 
gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das 
Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein 
Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die glei-
che nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet 
das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewer-
ber mit der höchsten Stimmenzahl kommt.

(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter An-
gabe von Tag und Ort der Sitzung, der Namen der an-
wesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände 
und der Abstimmungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in 
ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Verbands-
vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Als 
Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbandes 
oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, 
zugezogen werden. Verbandsräte, die einem Beschluss 
nicht zugestimmt haben, können bis zum Schluss der Sit-
zung verlangen, dass das in der Niederschrift vermerkt 
wird. Abschriften der Niederschrift sind unverzüglich den 
Verbandsmitgliedern zu übermitteln.

§ 10 
Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes werden von der 
Verbandsversammlung wahrgenommen, soweit nicht 
nach dem Gesetz, dieser Verbandssatzung oder beson-
deren Beschlüssen der Verbandsversammlung der Ver-
bandsvorsitzende oder der Geschäftsleiter selbständig 
entscheidet.

(2) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zustän-
dig für

1. die Entscheidung über die Errichtung und die we-
sentliche Erweiterung der den Verbandsaufgaben 
dienenden Einrichtungen;

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung 
oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnun-
gen;

3.  die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, 
die Nachtragshaushaltssatzungen und die Aufnah-
me von zusätzlichen Krediten während der vorläufi-
gen Haushaltsführung;

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan;

5. die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jah-
resabschlusses und die Entlastung;

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stell-
vertreter, die Bestellung der Mitglieder des Verbands-
ausschusses und die Festsetzung von Entschädigun-
gen;

7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Aus-
schüsse;

8. der Erlass, Besetzung oder die Aufhebung der Ge-
schäftsordnung für die Verbandsversammlung;

9. der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Be-
triebssatzung für einen Eigenbetrieb des Zweckver-
bandes;

10. die Beschlussfassung über die Änderung der Ver-
bandssatzung, die Auflösung des Zweckverbandes 
und die Bestellung von Abwicklern.

11. die Aufnahme von Darlehen im Rahmen der Haus-
haltssatzung.

12. die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten größeren 
Umfangs, soweit sie über den Rahmen laufender not-
wendiger Betriebsaufgaben hinausgehen - mit mehr 
als 150.000 EUR.

13. den Abschluss von sonstigen Rechtsgeschäften, die 
für den Zweckverband im Einzelfall Verpflichtungen 
von mehr als 150.000 EUR im Rahmen des Haushalts 
mit sich bringen.

14. den Erlass von Gebühren und Beiträgen sowie sonsti-
gen Forderungen über folgende Beträge im Einzelfall: 
Erlass eines Betrages mit mehr als 500 Euro

15. die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben 
mit mehr als 10 000 EUR und über außerplanmäßige 
Ausgaben mit mehr als 10 000 EUR, soweit sie unab-
weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (Art. 
66 Abs. 1 Satz 1 GO).

16. die Beamten des Zweckverbandes im Rahmen des 
Stellenplanes zu ernennen, zu einem anderen Dienst-
herrn abzuordnen oder zu versetzen, in den Ruhe-
stand zu versetzen und zu entlassen.
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17. Maßnahmen gegen Verbandsmitglieder zur zwangs-
weisen Durchsetzung ihrer finanziellen Verpflichtun-
gen gegenüber dem Zweckverband einzuleiten.

18. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von 
Grundstücken.

(3) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die 
anderen ihr im Gesetz über die kommunale Zusammen-
arbeit zugewiesenen Gegenstände.

§ 11 
Rechtsstellung der Verbandsräte

(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig.

(2) Die Verbandsräte erhalten für die Teilnahme an Sitzun-
gen der Verbandsversammlung und ihrer Ausschüsse Er-
satz ihrer Auslagen, insbesondere Reise kostenvergütung 
und Fahrtkostenerstattungen nach den Bestimmungen 
des Bayer. Reiskostengesetzes.

(3) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 
1 KommZG kraft Amtes der Verbandsversammlung an-
gehören („gekorene Verbandsräte“), erhalten für die Teil-
nahme an Sitzungen der Verbandsversammlung eine Sit-
zungsgeldpauschale.

(4) Die Höhe der in den Absätzen 2 und 3 zustehenden 
Entschädigungen werden in einer eigenen Satzung (Ent-
schädigungssatzung) festgesetzt.

§ 12 
Wahl des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter wer-
den von der Verbandsversammlung gewählt. Zum Ver-
bandsvorsitzenden kann auch gewählt werden, wer nicht 
Verbandsrat ist.

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter wer-
den auf die Dauer von sechs Jahren, sind sie Inhaber ei-
nes kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes, 
auf die Dauer dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt 
nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum 
Amtsantritt des neugewählten Verbandsvorsitzenden 
weiter aus.

(3) Der Verbandsvorsitzende hat volles Stimmrecht. Sein 
Wohnsitz hat keine Auswirkungen auf die in § 6 (2) getrof-
fenen Festlegungen zur Zahl der Verbandsräte, die ein 
Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsen-
det. 

§ 13 
Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband 
nach außen.

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht ferner die Beschlüs-
se der Verbandsversammlung und erledigt in eigener Zu-
ständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemein-
deordnung kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zu-
kommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. So-
weit der Geschäftsleiter nach der Verbandssatzung oder 
nach einem Beschluss der Verbandsversammlung für den 
Vollzug verantwortlich ist, hat der Verbandsvorsitzende 
deren Durchführung zu überwachen.

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversamm-
lung können dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet 

des § 10 Abs. 2 weitere Angelegenheiten zur selbständi-
gen Erledigung übertragen werden.

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befug-
nisse seinem Stellvertreter und laufende Verwaltungsan-
gelegenheiten Dienstkräften des Zweckverbandes oder 
mit Zustimmung eines Verbandsmitglieds dessen Dienst-
kräften übertragen.

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflich-
tet werden soll, bedürfen der Schriftform. Das gilt nicht 
bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige Ver-
pflichtungen von nicht mehr als 500 EUR mit sich bringen. 
Die Verbandsversammlung ist in seiner nächsten Sitzung 
darüber in Kenntnis zu setzen.

(6) Zu den Aufgaben des Verbandsvorsitzenden gehören 
insbesondere auch:

a) die Vergabe von Lieferungen und Leistungen für Bau- 
und Unterhaltungsmaßnahmen bis zu einem Betrag 
von 150.000 EUR sowie der Abschluss von sonstigen 
Rechtsgeschäften, die für den Zweckverband im Ein-
zelfall Verpflichtungen mit weniger als 150.000 EUR 
mit sich bringen, soweit die Ausgaben im Haushalts-
plan veranschlagt sind.

b) der Erlass von Gebühren und Beiträgen sowie von 
sonstigen Forderungen bis zu folgenden Beträgen im 
Einzelfall: Erlass 500 EUR

c) die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben 
bis zu einem Betrag von 10 000 EUR und über außer-
planmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 10 000 
EUR im Einzelfall, soweit sie unabweisbar sind und die 
Deckung gewährleistet ist (Art. 66 Abs. 1 Satz 1 GO).

d) die Angestellten des Zweckverbandes im Rahmen des 
Stellenplanes einzustellen, höherzugruppieren und zu 
kündigen.

e) den Entwurf der Haushaltssatzung zu erstellen.

f) die Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
nach § 6 Abs. 2 vor Beginn der Wahlperiode festzu-
setzen.

Über die Entscheidungen nach Buchstaben a) und f) ist 
die Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung in 
Kenntnis zu setzen.

(7) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über 
die Dienstkräfte des Zweckverbandes. Er ist Dienstvorge-
setzter der Beamten.

(8) Der Verbandsvorsitzende führt die Geschäftsstelle, 
wenn kein Geschäftsleiter bestellt ist.

§ 14 
Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind eh-
renamtlich tätig. Unbeschadet des § 11 erhält der Ver-
bandsvorsitzende für seine Tätigkeit nach § 13 eine Auf-
wandsentschädigung, ebenso der Stellvertreter nach 
dem Maß seiner besonderen Inanspruchnahme. Die Hö-
he der Aufwandsentschädigung wird in einer eigenen 
Satzung (Entschädigungssatzung) geregelt.

§ 15 
Dienstkräfte des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Be-
amten zu sein.
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(2) Die Verbandsversammlung bestellt einen Geschäfts-
leiter. Sie kann ihm durch Beschluss Zuständigkeiten 
des Verbandsvorsitzenden nach § 13 Abs. 2 übertragen. 
Durch gesonderten Beschluss kann sie ihm ferner unbe-
schadet des § 10 Abs. 2 bzw. des § 16 Abs. 3 weitere An-
gelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen.

§ 16 
Geschäftsstelle; Geschäftsleiter

(1) Die Geschäftsstelle führt der Geschäftsleiter, wird kei-
ner bestellt, der/die Verbandsvorsitzende.

(2) Von der Verbandsversammlung kann ein Geschäftslei-
ter ehrenamtlich oder hauptamtlich bestellt werden. Der 
ehrenamtlich beschäftigte Geschäftsleiter erhält eine von 
der Verbandsversammlung festgesetzte monatliche Auf-
wandsentschädigung. Die Verbandsversammlung setzt 
die Höhe der Entschädigung durch Beschluss fest. Der 
hauptamtlich eingestellte Geschäftsleiter erhält eine von 
der Verbandsversammlung im Rahmen des Stellenplanes 
geregelte und seinem Dienstverhältnis entsprechend an-
gepasste Besoldung bzw. Vergütung.

(3) Die Aufgaben des Geschäftsleiters sind insbesondere:

a) die gesetzes- und satzungsmäßige Verwaltung, auch 
hinsichtlich der Rechnungs-, Haushalts- und Kassen-
führung nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen;

b) der Vollzug der Satzungen;

c) die Anordnung von Maßnahmen für einen geordneten, 
reibungslosen und wirtschaftlichen Betriebsablauf zu 
treffen;

d) die Beschaffung der notwendigen Bau- und Installati-
onsstoffe, sowie der sonstigen für den laufenden tech-
nischen Betrieb und die Verwaltung notwendigen An-
schaffungen;

e) in Vertretung des Verbandsvorsitzenden die Überwa-
chung der Anlagen und der Bediensteten;

f) die Übernahme von Zuständigkeiten, die durch Be-
schluss von Verbandsversammlung übertragen wer-
den;

g) die Übernahme von Befugnissen, die durch den Ver-
bandsvorsitzenden übertragen werden.

(4) Für sein Aufgabengebiet trägt der Geschäftsleiter ge-
genüber den Organen des Zweckverbandes die Verant-
wortung. Er ist an Weisungen gebunden, soweit diese 
nicht gegen die Satzung oder bestehende Beschlüsse 
verstoßen.

(5) Der Geschäftsleiter hat für sein Aufgabengebiet Ver-
handlungs- und Zeichnungsbefugnis.

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung

§ 17 
Verbandswirtschaft

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung gelten die Vor-
schriften für Gemeinden entsprechend, soweit sich nicht 
aus dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
etwas anderes ergibt.

§ 18 
Haushaltssatzung

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbands-
mitgliedern spätestens vier Wochen vor der Be schluss-
fassung in der Verbandsversammlung zu übermitteln.

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor 
Beginn des Rechnungsjahres zu beschließen und mit 
ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Rech-
nungsjahr ist das Kalenderjahr.

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche 
Genehmigungen erforderlich sind, nach Erteilung der 
Genehmigungen, sonst vier Wochen nach der Vorlage an 
die Aufsichtsbehörde nach § 23, Abs. 1 bekanntgemacht.

§ 19 
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Der Zweckverband erhebt von den Anschlussnehmern 
in seinem Wirkungsbereich Gebühren und Beiträge nach 
den Vorschriften des Kommunalabgabenrechts.

(2) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes nicht 
ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken, erhebt 
er eine Umlage.

(3) Der durch die Gebühren, Beiträge und sonstigen Ein-
nahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, 
Erweiterung und Erneuerung der Wasserversorgungsan-
lage wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investi-
tionsumlage Umlegungsschlüssel ist für 50 % der Um-
lage die amtliche Einwohnerzahl der angeschlossenen 
Gemeinde- oder Stadtteile am 30.06. des Vorvorjahres 
und für 50 % der Umlage die Anzahl der registrierten 
Grund stücksanschlüsse zum 31.12. des Vorvorjahres.

(4) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstigen Ein-
nahmen nicht gedeckte laufende Finanzbedarf wird auf 
die Verbandsmitglieder umgelegt (Betriebskostenum-
lage). Umlegungsschlüssel ist das Verhältnis der im vor-
letzten Jahr im Gebiet der einzelnen Verbandsmitglieder 
abgenommenen Wassermengen.

§ 20 
Festsetzung und Zahlung der Umlagen

(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage 
werden in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungs-
jahr neu festgesetzt. Sie können während des Rech-
nungsjahres nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung 
geändert werden.

(1 a) Eine maßnahmengebundene Investitionsumlage 
kann auf Beschluss der Verbandsversammlung für eine 
über mehrere Jahre dauernde gesamte Investitions-
maßnahme festgelegt werden. Die Höhe der Investitions-
umlage bestimmt sich nach der Höhe des durch Ge-
bühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeck-
ten Finanzbedarfs für die geplanten Investitionskosten 
(Umlagesoll) und wird in Bezug auf Bemessungsgrund-
lage, Umlagensatz und Höhe des Investitionsumlagebe-
trages für jedes Verbandsmitglied nach Abs. 2 c - d 
festgesetzt. Die Investitionsumlage kann in mehreren 
Jahresraten entrichtet werden. Die Jahresraten müs-
sen nicht zwingend in aufeinanderfolgenden Jahren fäl-
lig werden. Höhe, Anzahl und Fälligkeit der Jahresraten 
bestimmt die Verbandsversammlung.

(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage zu 1) ist 
anzugeben:

a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige 
Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs für die Er-
richtung, Erweiterung und Erneuerung der Wasserver-
sorgungsanlage (Umlagesoll);

b) die amtliche Einwohnerzahl aller Gemeinde- und 
Stadtteile der Mitgliedsgemeinden und die Anzahl der  
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Grundstücksanschlüsse am Stichtag (Bemessungs-
grundlage);

c) der auf einen Einwohner und auf einen Grundstücks-
anschluss jeweils treffende Betrag (Umlagensatz)

d) die Höhe des Investitionsumlagebetrages für jedes 
Verbandsmitglied.

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist 
anzugeben:

a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige 
Einnahmen nicht gedeckten laufenden Finanzbedarfs 
(Umlagesoll);

b) die im vorletzten Jahr insgesamt abgenommene Was-
sermenge (Bemessungsgrundlage)

c) der Betriebskostenumlagebetrag, der auf je einem Ku-
bikmeter der im vorletzten Jahr abgenommenen Was-
sermenge trifft (Umlagesatz);

d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages für je-
des Verbandsmitglied.

(4) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmit-
gliedern durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen (Um-
lagebescheid).

(5 a) Die Betriebskostenumlage wird mit einem Viertel 
ihrer Jahresbeträge am 10. jedes dritten Quartalsmonats 
fällig. Wird sie nicht rechtzeitig entrichtet, so können von 
den säumigen Verbandsmitgliedern Verzugszinsen bis zu 
1 v. H. für den Monat gefordert werden.

(5 b) Die Investitionsumlage zu 1) kann in Raten entrichtet 
werden, deren Höhe von der Verbandsversammlung fest-
gesetzt wird. Die Ratenzahlung soll 24 Monate nicht über-
steigen. Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, so können 
von den säumigen Verbandsmitgliedern Verzugszinsen 
bis 1 v. H. gefordert werden.

(6) Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskostenum-
lage bei Beginn des Rechnungsjahres noch nicht fest-
gesetzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung 
vorläufige vierteljährliche Teilbeträge in Höhe der im ab-
gelaufenen Rechnungsjahr zuletzt erhobenen Teilbeträge 
erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufende 
Rechnungsjahr ist über die vorläufigen Zahlungen zum 
nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurechnen.

§ 21 
Kassenverwaltung

Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter werden von 
der Verbandsversammlung bestellt. Sie dürfen Zahlun-
gen weder selbst anordnen noch bei ihrer Anordnung 
mitwirken.

§ 22 
Örtliche Rechnungsprüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der 
Verbandsversammlung innerhalb von sechs Monaten 
nach Abschluss des Rechnungsjahres vor.

(2) Die Jahresrechnung soll vom Rechungsprüfungsaus-
schuss binnen zwölf Monaten örtlich geprüft werden. Der 
Prüfungsausschuss ist aus der Mitte der Verbandsver-
sammlung zu bilden. Er besteht aus drei Verbandsräten.

(3) Auf Grund des Ergebnisses der örtlichen Rechnungs-
prüfung beschließt die Verbandsversammlung endgültig 

über die Anerkennung der Jahresrechnung und über die 
Entlastung.

IV. Schlussbestimmungen

§ 23 
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckver-
bandes werden im Amtsblatt des Landkreises Kronach 
bekanntgemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der 
für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen 
Form auf diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen und 
Verordnungen können in der Geschäftsstelle des Zweck-
verbandes eingesehen werden.

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweck-
verbandes sind in ortsüblicher Weise vorzunehmen. Die 
Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentli-
chung im Amtsblatt des Landkreises Kronach anordnen.

§ 24 
Änderung der Verbandssatzung, Kündigung aus 

wichtigem Grund

Die Änderung der Verbandsaufgabe, der Beitritt und der 
Austritt von Verbandsmitgliedern und deren Ausschluss 
und die außerordentliche Kündigung bedürfen einer 
Mehr heit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stim-
menzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde.

§ 25 
Aufsicht, Schlichtung von Streitigkeiten

(1) Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes ist das Land-
ratsamt Kronach.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den 
Verbandsmitgliedern, wenn sie sich gleichgeordnet ge-
genüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des 
Zweckverbandes untereinander aus dem Verbandsverhält-
nis ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen.

§ 26 
Auflösung des Zweckverbandes

(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl 
in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Die Auflösung ist wie diese Verbands-
satzung bekanntzugeben.

(2) Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine 
bisherige Aufgabe auf andere juristische Personen des 
öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, 
so sind die Beamten und Angestellten des Zweckver-
bandes mit den erworbenen Rechten und Anwartschaften 
von den Verbandsmitgliedern unter Berücksichtigung der 
Dienstherrneigenschaft im Verhältnis ihrer Wasseran-
teile im Zeitpunkt der Auflösung zu übernehmen. Kommt 
zwischen den Verbands mitgliedern keine Einigung über 
die Übernahme zustande, so entscheidet die Rechtsauf-
sichtsbehörde, welche Mitgliedsgemeinde die einzelnen 
Bediensteten zu übernehmen hat.

§ 27 
Abwicklung

(1) Abwickler ist der Verbandsvorsitzende. Die Verbands-
versammlung kann weitere Personen mit den Abwick-
lungsgeschäften beauftragen.
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(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten 
Gemeinden das Recht, die auf ihrem Gebiet gelegenen 
Gegenstände des Anlagevermögens zum geschätzten 
Zeitwert zu übernehmen. Im Übrigen ist das Vermögen 
nach Befriedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglie-
der unter Anrechnung der übernommenen Gegenstände 
nach dem Verhältnis der von ihnen insgesamt entrichteten 
Investitionsumlagebeträge zu verteilen. Soweit das Ver-
mögen die entrichteten Investitionsumlagebeträge über-
steigt, darf es nur für steuerbegünstigte Zwecke verwen-
det werden.

(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckver-
band aus, ohne dass dadurch der Zweckverband auf-
gelöst wird, so findet keine Abwicklung statt.

§ 28 
Inkrafttreten

(1) Diese Verbandssatzung tritt am 01.02.2019 in Kraft und 
wird im Amtsblatt des Landkreises Kronach veröffent licht.

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 01.10.2018 
außer Kraft. 

Kronach, 01. Februar 2019

Jürgen Baumgärtner
Verbandsvorsitzender

Zweckverband 49
Wasserversorgung
Frankenwaldgruppe

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Frankenwaldgruppe in Kronach 
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und 26 Abs. 1 KommZG 
in Verbindung mit Art. 63 ff GO erlässt der Zweckver-
band Wasserversorgung Frankenwaldgruppe folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
 dem Gesamtbetrag 
 der Erträge von 3.416.300 €
 dem Gesamtbetrag 
 der Aufwendungen von 1.894.200 €
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von + 1.522.100 €
2. im Finanzhaushalt
 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

 dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen von 3.251.400 €
 dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen von  3.050.000 €
 und einem Saldo von + 201.400 €
b) aus Investitionstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen von 4.200.200 €

 dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen von 8.636.500 €
 und einem Saldo von -4.436.300 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
 dem Gesamtbetrag 
 der Einzahlungen von 6.000.000 €
 dem Gesamtbetrag 
 der Auszahlungen von 1.059.970 €
 und einem Saldo von  +4.940.030 €
d) und dem Saldo 
 des Finanzhaushalts von  + 705.130 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden in Höhe von 6.000.000,--€ aufge-
nommen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Eine Umlage wird 2019 nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
650.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Kronach, Ruppen 30, den 15.03.2019
Zweckverband Wasserversorgung
Frankenwaldgruppe

Jürgen Baumgärtner
Verbandsvorsitzender

Stadt Kronach 50

BEKANNTMACHUNG der Stadt Kronach 
Der Stadtrat der Stadt Kronach hat in seiner 

Sitzung vom 08. Juli 2019 folgende  
Richtlinie beschlossen:

Förderrichtlinie  
für das kommunale Förderprogramm  

in den innerstädtischen Sanierungsgebieten 
der Stadt Kronach

§ 1 
Fördergebiet

Der räumliche Geltungsbereich der Förderrichtlinie um-
fasst die förmlich festgelegten Sanierungsgebiete (siehe 
Anlage).
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§ 2 
Ziel und Zweck der Förderung

Ziele des Programmes sind die Reaktivierung bzw. Neu-
nutzung von Bausubstanz in den innerstädtischen Sa-
nierungsgebieten und die Verbesserung des äußeren Zu-
standes von Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäu-
den und des stadtgestalterischen Erscheinungsbildes so-
wie die Bewahrung historischer Bauformen. Ferner soll 
die Förderung dazu beitragen, die allgemeinen Wohn- 
und Lebensverhältnisse zu verbessern und die städte-
bauliche Situation zu erhalten oder wiederherzustellen. 
Darüber hinaus sollen Instandsetzungsmaßnahmen ge-
fördert werden, die zu einer nachhaltigen gestalterischen 
Verbesserung (z. B. von Fassade, Dach und Illumination) 
erforderlich sind. Ebenso sollen Wohnumfeldverbesse-
rungen im Rahmen einer Umgestaltung von Innenhöfen 
gefördert werden.

§ 3 
Gegenstand der Förderung

(1) In die Förderung einbezogen sind private bauliche 
Maßnahmen, die den Zielen der Sanierung und der 
vorausgehenden, individuellen Gestaltungsberatun-
gen entsprechen. Im Rahmen des kommunalen För-
derprogrammes nach Nr. 20 StBauFR (Städtebauför-
derungsrichtlinien) können gefördert werden:

1. Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Re-
aktivierung und Neunutzung von Bausubstanz,

2. Instandsetzung, Neu- und Umgestaltung von Fas-
saden einschließlich Fenster, Schaufenster, Fens-
terläden, Türen und Tore,

3. Verbesserungen an Dächern, Dachaufbauten und 
Dacheindeckungen und

4. Fassadenilluminationen soweit diese dem Licht-
masterplan entsprechen und an die öffentliche 
Straßenbeleuchtung angeschlossen werden kön-
nen.

5. Abbruch von nicht erhaltenswerten Nebengebäu-
den und Anbauten zur Umgestaltung von Innenhö-
fen und Schaffung von Frei- und Grünflächen.

(2) Fenster und Türen sind nur in Holzausführung för-
derfähig, Schaufenster und Ladeneingangstüren sind 
auch in Metallausführung förderfähig.

(3) Baunebenkosten können bis zu einer Höhe von 16 v.H. 
der anrechenbaren Kosten gem. Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 zur 
Förderung anerkannt werden. 

(4) Nicht förderfähig sind Kosten, die allein dem ord-
nungsgemäßen Bauunterhalt dienen.

(5) Maßnahmen der energetischen Sanierung und Neu-
bauten sind nicht förderfähig.

(6) Die Substanz der baulichen Anlagen, für die eine För-
derung beantragt wird, muss noch so weit erhaltens-
wert sein, dass eine Maßnahme nach Abs. 1 gerecht-
fertigt ist. Eine Förderung kann ausgeschlossen wer-
den, wenn für das Objekt wegen baulicher Mängel und 
Missstände eine Gesamtmodernisierung erforderlich 
ist.

(7) Grundlage für die Inanspruchnahme von Fördermitteln 
ist stets, dass die ganzheitliche Gestaltung der Fassa-
de einschließlich Fenster und Türen, des Daches und 
der Außenanlagen den gestalterischen Sanierungszie-
len entspricht.

(8) Die Zuschüsse zum Kommunalen Förderprogramm 
werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
und Städtebaufördermittel des jeweiligen Programm-
jahres bewilligt. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung 
besteht nicht.

(9) Die Maßnahme ist innerhalb von drei Jahren ab Ab-
schluss der Sanierungsvereinbarung durchzuführen. 
Ausnahmen bedürfen einer besonderen Genehmi-
gung.

§ 4 
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können alle Grundstückseigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigte, als natürlichen und juris-
tischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 
mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland, des 
Freistaates Bayern und der Eigenbetriebe der Stadt Kro-
nach sein.

§ 5 
Fördervoraussetzung

Voraussetzung für die Förderung ist der Abschluss einer 
Sanierungsvereinbarung zwischen dem Eigentümer in 
Bauherrenfunktion und der Stadt Kronach. Inhalt der Sa-
nierungsvereinbarung ist der abgestimmte Sanierungs-
vorschlag, der dazugehörige Kosten- und Finanzierungs-
plan, die Höhe der Förderung sowie die Festlegung einer 
Bindefrist von mindestens 10 Jahren, in der das Ergebnis 
der geförderten Sanierung ihrem Inhalt und Ihrem Zweck 
nach nicht verändert werden darf. Über den Abschluss 
der Sanierungsvereinbarung entscheidet der Stadtrat 
durch Beschluss. 

§ 6 
Höhe der Förderung

(1) Die Fördersumme errechnet sich aus den zuwen-
dungsfähigen Kosten der Baumaßnahme. Die För-
dersumme beträgt 25 % der zuwendungsfähigen 
Kosten.

(2) Der Höchstbetrag der Förderung beträgt
 für Maßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 20.000 Euro
 für Maßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 10.000 Euro
 für Maßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 10.000 Euro
 für Maßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 4 2.500 Euro
 für Maßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5 7.500 Euro

(3) Die maximale Fördersumme pro Hauptgebäude be-
trägt 25.000,00 EUR. 

(4) Im Rahmen der Sanierungsberatung ist ein Finan-
zierungsplan aufzustellen, in dem die Zuwendungs-
möglichkeiten anderer Fördergeber (insbesondere 
der Denkmalpflege) sowie anderer Dritter festgehal-
ten werden. In der Städtebauförderung gilt gemäß 
Nr. 7.3 der Städtebauförderrichtlinien (StBauFR) der 
Grundsatz der subsidiären Förderung. In diesem 
Sinne sind die Fördermittel nur nachrangig einzu-
setzen. Die Förderung durch andere Fachprogram-
me ist vorrangig in Anspruch zu nehmen.

(5) Maßnahmen unter 3.000 EUR Gesamtkosten sind 
nicht förderfähig.

(6) Anerkannt werden können Baukosten, Materialkos-
ten ohne Eigenleistungen und Baunebenkosten, 
letztere jedoch nur bis zu einer Höhe von 16 v. H. 
der förderfähigen Baukosten.
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§ 7 
Zuständigkeit

Zuständig für die Entscheidung hinsichtlich der Förde-
rung ist die Stadt Kronach.

§ 8 
Verfahren

(1) Baurechtliche Genehmigungen und / oder eine 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis werden durch 
dieses Verfahren nicht ersetzt.

(2) Folgendes Verfahren ist einzuhalten:

a) Der Eigentümer beantragt bei der Stadt Kronach 
eine Sanierungsberatung für die geplanten Bau-
maßnahmen. Die Sanierungsberatung ist für den 
Antragsteller kostenfrei.

b) Die Bauverwaltung oder ein sanierungsbeauf-
tragter Architekt/Lichtplaner berät den Eigentü-
mer und erarbeitet gemeinsam mit ihm Entwick-
lungsperspektiven für das Objekt. Er erstellt ein 
Beratungsprotokoll und spricht Empfehlungen 
für die weitere Vorgehensweise aus. In Ausnah-
mefällen kann der Eigentümer eine bereits durch 
einen Architekten erstellte Sanierungsplanung 
vorlegen und stimmt diese mit der Stadt Kro-
nach in einem Beratungsgespräch ab.

 Sofern es sich um eine förderfähige Maßnah-
me handelt, wird der Eigentümer aufgefordert, 
Angebote für die geplanten Arbeiten zur Fest-
stellung der zuwendungsfähigen Kosten einzu-
holen. Liegt die Kostenberechnung eines Archi-
tekten nach DIN 276 vor, ist diese als Grundlage 
zur Feststellung der zuwendungsfähigen Kosten 
ausreichend.

c) Falls das Anwesen ein Einzelbaudenkmal ist 
oder im Ensemblebereich gemäß Denkmal-
schutzgesetz steht, ist zusätzlich die Erlaubnis 
der unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen 
und eine Beratung durch das Bayerische Lan-
desamt für Denkmalpflege (BLfD) im Rahmen 
des monatlichen Denkmalsprechtages wahrzu-
nehmen. Die Empfehlungen des BLfD sind im 
Rahmen der Sanierung zu würdigen. Bei Einzel-
baudenkmälern ermittelt das BLfD darüber hin-
aus den denkmalpflegerischen Mehraufwand an 
den voraussichtlichen Sanierungskosten, der im 
Kosten- und Finanzierungsplan darzustellen ist.

d) Für genehmigungspflichtige bauliche Änderun-
gen gemäß der Bayerischen Bauordnung ist ein 
Bauantrag einzureichen.

e) Bei der Stadt Kronach ist ein Antrag mit folgen-
den Unterlagen einzureichen:

- Das Beratungsprotokoll der Stadt Kronach 
bzw. des beauftragten Architekten/Lichtpla-
ners und eine Baubeschreibung der Maßnah-
me mit mindestens drei Fotos und Plänen, ins-
besondere Ansichtspläne, Grundrisse usw. so-
wie die Kostenschätzung des Architekten,

- Falls das Anwesen zu den ensemble- / denk-
malgeschützten Objekten zählt, eine Erlaubnis 
der Unteren Denkmalschutzbehörde nach Art. 
6 Denkmalschutzgesetz,

- Bei genehmigungspflichtigen baulichen Ände-
rungen eine Kopie der Baugenehmigung,

- Angaben über den voraussichtlichen Beginn 
und das voraussichtliche Ende der Maßnahme,

- Kostenaufstellung mit Finanzierungsplan un-
ter Angabe weiterer Zuschussgeber und deren 
Bewilligungen.

 Die Anforderung weiterer Angaben und Unterla-
gen bleibt im Einzelfall vorbehalten.

f) Nach Vorliegen aller Unterlagen erstellt die Stadt 
Kronach gemäß § 5 eine Sanierungsvereinba-
rung für die geplante Maßnahme, die von allen 
Beteiligten gegengezeichnet werden muss.

g) Mit der Maßnahme darf erst nach Abschluss 
der Sanierungsvereinbarung begonnen werden. 
Maßnahmen und Investitionen, die vor Abschluss 
der Sanierungsvereinbarung begonnen wurden, 
werden nicht gefördert, es sei denn, dem vorzei-
tigen Maßnahmenbeginn wurde durch die Stadt 
Kronach schriftlich zugestimmt. 

h) Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme ist 
innerhalb von sechs Monaten seitens des Eigen-
tümers ein Verwendungsnachweis vorzulegen. 
Der Verwendungsnachweis umfasst einen kur-
zen Bericht über das Ergebnis der Sanierungs-
maßnahme, eine Kostenabrechnung mit den da-
zugehörigen Rechnungs- und Zahlungsbelegen 
sowie eine aussagekräftige Fotodokumentation 
über den Zustand vor und nach der Sanierung.

i) Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Prü-
fung des Verwendungsnachweises gem. § 9

§ 9 
Auszahlung

(1) Nach Durchführung der Maßnahme und Vorlage eines 
Verwendungsnachweises werden die Fördermittel bei 
sachgemäßer und den Vorschriften sowie der Verein-
barung entsprechender Ausführung nach einem an-
gemessenen Bearbeitungszeitraum mit Belegprüfung 
und fachtechnischer Abnahme durch die Stadt Kron-
ach im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
ausbezahlt. Berechnungsgrundlage ist der Verwen-
dungsnachweis. Teilabrechnungen oder Vorschüsse 
sind nicht möglich.

(2) Ergibt der Kostennachweis, dass die tatsächlichen 
entstandenen ansatzfähigen Kosten geringer sind als 
die im Förderantrag veranschlagten Beträge, so wer-
den die Zuschüsse entsprechend gekürzt. Bei Kosten-
mehrung ist eine Erhöhung des bewilligten Zuschus-
ses nicht möglich. 

§ 10 
Fördervolumen, Dauer des Förderprogramms

(1) Das jährliche Fördervolumen wird durch Beschluss 
des Stadtrates mit Aufstellung des jeweiligen Haus-
haltsplanes festgelegt.

(2) Das Förderprogramm soll für die gesamte Dauer der 
Städtebauförderungsmaßnahmen in Kronach gelten. 
Der zeitliche Geltungsbereich kann durch Stadtrats-
beschluss geändert werden.

§ 11 
Pflichten, Verstöße

(1) Die durch Zuschüsse gedeckten Instandsetzungs- 
und Modernisierungskosten dürfen nicht auf die Mie-
te umgelegt werden.
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(2) Eine Förderung kann bei einem Verstoß gegen diese 
Richtlinien oder gegen Auflagen und Bedingungen der 
Sanierungsvereinbarung oder bei einer zweckfremden 
Verwendung der bewilligten Mittel jederzeit widerrufen 
werden. Die ausgezahlten Zuschüsse sind dann in vol-
ler Höhe einschließlich 6 % Zinsen p. a. zurückzuzah-
len.

§ 12 
Inkrafttreten

Die Richtlinie tritt zum 15.07.2019 in Kraft.

Kronach, 11.07.2019
Stadt Kronach

Wolfgang Beiergrößlein
Erster Bürgermeister

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


